
Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses. für v'irtschaftliche Angelegenheiten 

'über den Beschluß des Nationalrates vom 30. I'lai 1972, betreffend 

Schlußakte der Internationalen Konferenz von 1960 zum Schutz des 

menschlichen Lebens auf See samt Internationalem toereinkommen von 

1960 zum Schutz des menschlichen :Lebens auf See mit Anhang (Anlage A) 

und Hegeln zur Verhütung von Zusa:nmenstößen auf See (Anlage B) 

Das vorliegende Vertragsv,lerk dient zum Schutz des menschlichen 

Lebens auf See und der Verhütung von Zusammenstößen auf See. Das 

ubereinkommen zum Schu~tz des menschlichen Lebens im engeren Sinn 

enthäl t im großen und ganzen nur vertragstechnische Bestinmnmgen. 

Die seefahrtstechnischen Bestimmungen sind in den dem Übereinkommen 

beigeschlossenen Regeln enthalten, die einen Bestandteil des üoer­

einkommens bildene Dem l.Joereinkommen gehören derzeit 81 Staaten an. 

Die Regel.p. zur Verhütung von Zusammenstößen auf See auch See straßen-­

ordnung genannt, besch~ftigen sich mit verschiedenen Begriffsbe­

stimmungen und erforderlichen technischen Einrichtungen wie z~B. 

Lichter und Signalkörper sO\'Jie dem Fahrverhalten in bestimmten 

Situationen. 
Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vorliegenden· Ab­

kommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 

Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung des Vertragm·:erkes erforderlich. 

Der Ausschuß fUr ~irtschaftliche Angelegenheiten hat die gegen­

ständliche Vorlage in seiner Sitzung VOITl 20. Juni 1972 in Verhandlung 

genommen und einstim~ig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 

keinen Einspruch zu erheben. 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für i.virtscha.ft­

liehe i\nge legenhei ten somi. t den Ant~z.Ki der Bunde srat wolle be schließen: 

Gegen den Beschluß d.es Nationalrates vom 30. rlai 1972, betreffend 

Scblußakte der Internationalen Konferenz von 1960 zum Schutz des 

menschlichen Lebens auf See samt Internationalem übereinkommen von 

1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See Ir. i t Anhang (J\.nlage A) 

und. Regeln zur VGrhtitung von Zusammenstößen auf See (Anlage B), wird 

kein Einspruch erhoben. 

.;1 2 S Tl e r 
Ber':Lchterstatter 

Wien, am 20. Juni 1972 

Dr. I r 0 
Obmann 
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